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1. Privilegierung des Betriebsvermögens bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer 

teilweise verfassungswidrig 

 
Mit Urteil vom 17.12.2014 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) Teile des Erbschaft- und 

Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) – insbesondere die Privilegierung von Betriebsvermögen – für 

verfassungswidrig erklärt. Nach seiner Begründung liegt es grundsätzlich im Entscheidungsspielraum 

des Gesetzgebers, kleine und mittlere Unternehmen, die in personaler Verantwortung geführt werden, 

zur Sicherung ihres Bestands und zur Erhaltung der Arbeitsplätze steuerlich zu begünstigen. Als mit 

der Verfassung unvereinbar befand das BVerfG insbesondere: 

 

 Die Privilegierung/Verschonung von Unternehmen, soweit sie über den Bereich kleiner und mitt-

lerer Unternehmen hinausgreift, ohne eine entsprechende Bedürfnisprüfung vorzusehen.  

 Die Freistellung von Betrieben mit bis zu 20 Beschäftigten von der Einhaltung einer Mindest-

lohnsumme. 

 Die Verschonung betrieblichen Vermögens mit einem Verwaltungsvermögensanteil bis zu 50 %.  

 Regelungen des Erbschaftsteuergesetzes, die Gestaltungen zulassen, die zu nicht zu rechtfertigen-

den Ungleichbehandlungen führen.  

 

Die Vorschriften sind zwar zunächst weiter anwendbar; der Gesetzgeber muss jedoch bis spä-

testens 30.6.2016 eine Neuregelung treffen. Die Fortgeltung der „verfassungswidrigen“ Normen 

begründet jedoch keinen Vertrauensschutz gegenüber einer bis zur Urteilsverkündung 

(17.12.2014) rückwirkenden Neuregelung, die einer exzessiven Ausnutzung der gleichheitswidrigen 

Regelungen im ErbStG die Anerkennung versagt. D. h. der Gesetzgeber ist nicht verpflichtet die ver-

fassungswidrige Norm über den 17.12.2014 hinaus anzuwenden. Ob er davon Gebrauch macht, steht 

zzt. noch nicht fest. In einer Pressemitteilung vom 17.12.2014 teilt das Bundesfinanzministerium mit, 



 

 

dass die Bundesregierung an den Maximen – keine Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Belastung 

und verfassungskonforme Begünstigung übertragenen betrieblichen Vermögens – festhalten will.  

 

Anmerkung: Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass die Neuregelungen den Vorgaben des 

BVerfG entsprechen müssen. Auch wenn dem Gesetzgeber eine Frist bis 30.6.2016 zur Änderung des 

ErbStG eingeräumt wurde, kann eine rückwirkende Änderung dazu führen, dass Gestaltungen dann 

nicht die erhofften Steuervorteile nach sich ziehen. Des Weiteren muss davon ausgegangen werden, 

dass das ErbStG nach dem 30.6.2016 nicht unbedingt vorteilhafter sein wird als davor. 

 

 

2. Jahressteuergesetz 2015 – Zollkodexanpassungsgesetz verabschiedet 

 

Das „Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung wei-

terer steuerlicher Vorschriften“ – in Fachkreisen auch Jahressteuergesetz 2015 genannt – wurde am 

19.12.2014 durch den Bundesrat gebilligt und trat in den meisten Teilen zum 1.1.2015 in Kraft. Zu 

den wichtigsten Änderungen zählen u. a.:  

 

1. Berufsausbildung: Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung 

und für ein Erststudium sind, wenn diese nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfinden, 

bis zu 6.000 € im Kalenderjahr als Sonderausgaben abziehbar. Die Aufwendungen für eine zweite 

Ausbildung (auch Studium als Zweitausbildung) sind dagegen grundsätzlich als Werbungskosten 

oder Betriebsausgaben in voller Höhe abziehbar, wenn ein Veranlassungszusammenhang zur spä-

teren Einkünfteerzielung besteht.  

Probleme bei der Abgrenzung zwischen Erst- und Zweitausbildung will der Gesetzgeber mit einer 

Neudefinition der „erstmaligen Berufsausbildung“ korrigieren. Ab 2015 sind Aufwendungen des 

Steuerpflichtigen für seine Berufsausbildung oder für sein Studium nur dann Werbungskosten, 

wenn er zuvor bereits eine Erstausbildung (Berufsausbildung oder Studium) abgeschlossen hat 

oder wenn die Berufsausbildung oder das Studium im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfin-

det.  

Eine Berufsausbildung als Erstausbildung liegt dann vor, wenn eine geordnete Ausbildung mit ei-

ner Mindestdauer von 12 Monaten bei vollzeitiger Ausbildung und mit einer Abschlussprüfung 

durchgeführt wird. „Vollzeit“ heißt hierbei eine Dauer von durchschnittlich mindestens 20 Stun-

den wöchentlich. Eine geordnete Ausbildung liegt vor, wenn sie auf der Grundlage von Rechts- 

oder Verwaltungsvorschriften oder internen Vorschriften eines Bildungsträgers durchgeführt wird. 

Ist eine Abschlussprüfung nach dem Ausbildungsplan nicht vorgesehen, gilt die Ausbildung mit 

der tatsächlichen planmäßigen Beendigung als abgeschlossen.  

Keine erste Berufsausbildung sind z. B. Kurse zur Berufsorientierung oder -vorbereitung, Kurse 

zur Erlangung von Fahrerlaubnissen, Betriebspraktika, Anlerntätigkeiten oder die Grundausbil-

dung bei der Bundeswehr. 

 

Anmerkung: Der Bundesfinanzhof sieht in seinen Beschlüssen vom 17.7.2014 die Regelung zu 

den Ausbildungskosten als verfassungswidrig an. Nach seiner Auffassung sind Aufwendungen für 

die Ausbildung zu einem Beruf als notwendige Voraussetzung für eine nachfolgende Berufstätig-

keit beruflich veranlasst und demgemäß auch als Werbungskosten/Betriebsausgaben einkommen-

steuerrechtlich zu berücksichtigen. Dazugehörige Verfahren sind beim Bundesverfassungsgericht 

anhängig. Betroffene Steuerpflichtige sollten die Aufwendungen als Werbungskos-

ten/Betriebsausgaben geltend machen und entsprechende Verfahren offenhalten. 

 

2. Steuerfreie Serviceleistungen: Um Beschäftigten, die nach der Elternzeit wieder in den Beruf 

zurückkehren, den Wiedereinstieg problemloser zu ermöglichen oder Arbeitnehmern, die pflege-

bedürftige Angehörige betreuen, entsprechend zu unterstützen, erhält der Arbeitgeber die Mög-

lichkeit, seinen Arbeitnehmern steuerfreie Serviceleistungen in Höhe von bis zu 600 € im Kalen-

derjahr zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie anzubieten. Dies sind insbesondere die 

Beratung und Vermittlung von Betreuungsleistungen für Kinder und pflegebedürftige Angehörige. 



 

 

Auch kann der Arbeitgeber – unter weiteren Voraussetzungen – ganz bestimmte Betreuungsleis-

tungen, die kurzfristig aus zwingenden beruflich veranlassten Gründen entstehen, auch wenn sie 

im privaten Haushalt des Arbeitnehmers stattfinden, bis zu einem Betrag von 600 Euro im Kalen-

derjahr steuerfrei ersetzen, wenn die Leistungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 

erbracht werden.   

 

3. Basisversorgung: Das Abzugsvolumen für Beiträge zugunsten einer Basisversorgung im Alter 

(gesetzliche Rentenversicherung, Knappschaft, berufsständische Versorgung, landwirtschaftliche 

Alterskasse, private Basisrente) wird von 20.000 € auf einen Betrag, der dem Höchstbeitrag zur 

knappschaftlichen Rentenversicherung entspricht, auf zzt. 22.172 € angehoben. Des Weiteren kön-

nen Anbieter und Steuerpflichtige vereinbaren, dass bis zu 12 Monatsleistungen in einer Auszah-

lung zusammengefasst oder dass sie bei Kleinbetragsrenten abgefunden werden. 

 

4. Betriebsveranstaltungen: Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich einer Betriebsveranstal-

tung waren bis zum 31.12.2014 erst bei Überschreiten einer Freigrenze (von 110 € je Mitarbeiter 

und Veranstaltung) als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu qualifizieren. Für Betriebsveranstaltungen 

ab dem 1.1.2015 wird die bisherige Freigrenze von 110 € in einen „Freibetrag“ umgewandelt. Ur-

sprünglich war hier eine Freigrenze von 150 € vorgesehen. Die Umwandlung in einen Freibetrag 

bedeutet, dass Aufwendungen bis zu dieser Höhe steuerfrei bleiben, auch wenn der Betrag pro 

Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der überschrittene Betrag ist dann steuer- 

und sozialversicherungspflichtig.  

 

Beispiel: Unternehmer X lädt seine 10 Mitarbeiter zu einer Weihnachtsfeier ein. Die Kosten für 

die Feier betragen 1.500 €. 

 Alte Regelung bis 31.12.2014 mit einer Freigrenze: Nachdem die Freigrenze pro Mitarbeiter 

überschritten wurde, unterlag der gesamte Betrag in Höhe von (1.500 : 10 =) 150 € grundsätz-

lich der Steuer- und Sozialversicherungspflicht.  

 Neue Regelung ab 1.1.2015 mit einem Freibetrag: Auch wenn in diesem Fall der Freibetrag 

pro Mitarbeiter überschritten wurde, sind hier grundsätzlich nur die überschreitenden Aufwen-

dungen in Höhe von (150 € – 110 € Freibetrag =) 40 € steuer- und sozialversicherungspflichtig.  

 Sie bleiben dann sozialversicherungsfrei, wenn sie der Arbeitgeber mit 25 % pauschal besteu-

ert.    

Alle Aufwendungen, auch die „Kosten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung (z. B. 

Fremdkosten für Saalmiete und „Eventmanager“), werden – entgegen eines anders lautenden Ur-

teils des Bundesfinanzhofs – in die Berechnung einbezogen. Gleichfalls sind die geldwerten Vor-

teile, die Begleitpersonen des Arbeitnehmers gewährt werden, dem Arbeitnehmer als geldwerter 

Vorteil zuzurechnen.  

Eine begünstigte Betriebsveranstaltung liegt dann vor, wenn sie allen Angehörigen des Betriebs 

oder eines Betriebsteils grundsätzlich offensteht. 

 

Neben den genannten Regelungen wurden noch weitere Änderungen in das Gesetz gepackt. Dazu 

gehört u. a. auch die kurzfristige Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän-

gers bei einer Mehrzahl von Fällen des Verdachts auf Steuerhinterziehung in einem besonders schwe-

ren Fall und zur raschen Verhinderung von Steuerausfällen. Hierzu wird das Bundesfinanzministeri-

um ermächtigt, den Umfang der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers unter bestimmten 

Voraussetzungen (zunächst) zeitlich beschränkt zu erweitern (sog. Schnellreaktionsmechanismus). 

Des Weiteren sind die Mitteilungspflichten der Finanzbehörden zur Bekämpfung der Geldwäsche 

und der Terrorismusfinanzierung erweitert worden. In das Gesetz ist auch eine – rückwirkende – Re-

gelung eingeflossen, bei der eine Anrechnung ausländischer Steuern höchstens mit der durch-

schnittlichen tariflichen deutschen Einkommensteuer auf die ausländischen Einkünfte erfolgt. Bei der 

für land- und forstwirtschaftliche Klein- und Nebenerwerbsbetrieben möglichen pauschalen 

Gewinnermittlungen in § 13a EStG erfolgt eine Änderung/Vereinfachung bei der Pauschalierung.  

 

 



 

 

3. Grundsteuer: Einheitsbewertung des Grundvermögens nach Auffassung des  

Bundesfinanzhofs verfassungswidrig 
 

Sog. „Einheitswerte“ sind neben den Steuermesszahlen und den von den Gemeinden festgelegten 

Hebesätzen Grundlage für die Bemessung der Grundsteuer. Maßgebend für die Feststellung der Ein-

heitswerte sind in den alten Bundesländern und West-Berlin die Wertverhältnisse im Hauptfeststel-

lungszeitpunkt 1.1.1964, in den neuen Bundesländern 1.1.1935. 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) ist der Ansicht, dass die Maßgeblichkeit dieser veralteten Wertverhält-

nisse seit dem Feststellungszeitpunkt 1.1.2009 wegen des 45 Jahre zurückliegenden Hauptfeststel-

lungszeitpunkts nicht mehr mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine gleichheitsgerechte 

Ausgestaltung des Steuerrechts vereinbar ist. Dabei muss nicht das Niveau der Grundsteuer angeho-

ben werden, weil es insgesamt zu niedrig ist; vielmehr müssen die einzelnen wirtschaftlichen Einhei-

ten innerhalb der jeweiligen Gemeinde im Verhältnis zueinander realitätsgerecht bewertet werden.  

 

Es obliegt nunmehr dem Bundesverfassungsgericht, über die Vorlagefrage zu entscheiden. Der Vorla-

gebeschluss steht als solcher dem Erlass von Einheitswertbescheiden, Grundsteuermessbescheiden 

und Grundsteuerbescheiden sowie der Beitreibung von Grundsteuer nicht entgegen. Die entsprechen-

den Bescheide werden jedoch für vorläufig zu erklären sein – so der BFH. 

 

 

4. Überschreiten der 450-€-Arbeitsentgeltgrenze bei Minijobbern 
 

Grundsätzlich dürfen Minijobber im Monat höchstens 450 € im Monat bzw. 5.400 € im Jahr verdie-

nen. Wird dieser Betrag überschritten, so tritt Versicherungspflicht ein.  

 

Ein „gelegentliches und nicht vorhersehbares Überschreiten“ der monatlichen Entgeltgrenze von 

450 € führt nicht in jedem Fall zur Versicherungspflicht. Als gelegentlich galt dabei bis 31.12.2014 

ein Zeitraum von bis zu 2 Monaten innerhalb eines Zeitjahres. Ab dem 1.1.2015 ist als gelegentlich 

ein Zeitraum von bis zu 3 Monaten innerhalb eines Zeitjahres anzusehen. Diese Regelung ist bis 

zum 31.12.2018 begrenzt. Ab dem 1.1.2019 gilt wieder ein Zeitraum von bis zu 2 Monaten als gele-

gentlich.  

 

Bitte beachten Sie! Man muss davon ausgehen, dass diese Ausnahmeregelung streng ausgelegt wird 

und nur für die Fälle gilt, in denen die monatliche Verdienstgrenze von 450 € infolge „unvorhersehba-

rer Umstände“ überschritten wird. „Unvorhersehbar“ ist z. B. ein erhöhter Arbeitseinsatz wegen des 

krankheitsbedingten Ausfalls eines Mitarbeiters. Die Zahlung eines (tarif)vertraglich geregelten jähr-

lichen Weihnachts- oder Urlaubsgeldes beispielsweise ist vorhersehbar und muss bereits bei Ermitt-

lung des regelmäßigen Arbeitsentgelts berücksichtigt werden. 

 

 

5. Auslandsreisekosten 2015 
 

Das Bundesfinanzministerium teilt in seinem Schreiben vom 19.12.2014 die neuen Pauschbeträge für 

Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für Auslandsdienstreisen mit, die ab dem 

1.1.2015 zur Anwendung kommen. Diese können Sie im Internet unter 

www.bundesfinanzminis­terium.de und dort unter Service –> Publikationen –> BMF-Schreiben –> 

Datum: 19.12.2014 herunterladen. 

 

 

 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 

10.2.2015 



 

 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 16.2.2015 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

25.2.2015 
 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2015 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 
  

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

 

  

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2014: November = 106,7; Oktober = 106,7;September = 107,0;  
August = 107,0; Juli = 107,0; Juni = 106,7; Mai = 106,4; April = 106,5; 
März = 106,7; Februar = 106,4;Januar = 105,9 

2013: Dezember = 106,5; November = 106,1; Oktober = 105,9 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

